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No. 11 44. Jahrgang Erscheint monatlich Zürich, November 1937

Mitteilungen über Textil-Industrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textil-Industrie

Offizielles Organ und Verlag des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler Zürich und Angehöriger der Seidenindustrie
Offizielles Organ der Vereinigung ehemaliger Webschüler von Wattwil, der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft

und des Verbandes Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten
Adresse für redaktionelle Beiträge : „Mitteilungen über Textil-Industrie", Küsnacht b. Zürich, Wiesenstraße 35, Telephon 910.880
Adresse für Insertionen und Annoncen: Orell Füßli-Annoncen, Zürich, „Zürcherhof", Limmatquai 4, Telephon 26.800

Abonnemente werden auf jedem Postbureau und bei der Administration der „Mitteilungen über Textil-Industrie",
Zürich 6, Clausiusstraße 31, entgegengenommen. — Postscheck- und Girokonto VIII 7280, Zürich

Abonnementspreis : Für die Schweiz : Halbjährlich Fr. 5.—, jährlich Fr. 10.—. Für das Ausland : Halbjährlich Fr. 6.—, jährlich Fr. 12.—
Insertionspreise : Per Millimeter-Zeile : Schweiz 16 Cts., Ausland 18 Cts., Reklamen 50 Cts.

Nachdruck, soweit nicht untersagt, ist nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.

INHALT: Zahlungsbedingungen in der schweizerischen Textilindustrie. — Seidenwaren an der internationalen Ausstellung
Paris. — Von Seide, Rayon und Zellwolle in aller Welt. — Die deutsche Normung in der Spinnstoffwirtschaft. — Die Seiden-
Wirtschaft in Iran (Persien). — Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbseidenen Geweben in den ersten neun
Monaten 1937. — Einfuhr von Seiden- und Rayongeweben nach Großbritannien in den ersten acht Monaten. — Zolleinnahmen
aus der Einfuhr von Seidenwaren. — Zolltechnische Behandlung künstlicher Spinnstoffe. — Veredlungsverkehr in Seiden-
geweben zwischen Oesterreich und der Tschechoslowakei. — Ausländische Seiden- und Rayongewebe in Chile. — „Silk-
Parade" in denVereinigten Staaten von Nordamerika. — Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidentrocknungs-Anstalten
im Monat September. — Betriebsübersichfen der Seidentrocknungs-Anstalten Zürich und Basel.— Industrielles aus : Deutsch-
land, Griechenland, Italien, Polen, Tschechoslowakei, Türkei, Afghanistan, Argentinien, Vereinigte Staaten von Nordamerika. —
Rohstoffe. Internationale Ausdehnung der Milchwolle-Erzeugung. — Die Ausweitung des betrieblichen Leistungsvermögens
und der Einfluß der Mehrschichtenarbeit auf die Produktion. — Färben nah Muster. — Marktberihte. — Fachschulen. —

Firmen-Nahrihten. — Personelles. — Kleine Zeitung. — Patent-Berichte. — Vereins-Nahrichten.

Zahlungsbedingungen in der schweizerischen Textilindustrie
In der „Schweizer Textilzeitung" teilt der Sekretär des

Schweizerischen Verbandes der Konfektions- und Wäscheindu-
strie mit, daß die Untergruppe der Kleider- und Mäntel-
fabrikation beschlossen habe, vom 1. Januar 1938 an ein-
heitliche und für alle Mitglieder verbindliche Zahlungsbedin-
gungen einzuführen. Diese lauten folgendermaßen:

30 Tage (ohne den Liefermonat) 2 o/o

90 Tage netto
Vor- und Nachzinsen 6"o p.a.

Valutierungen sind nicht gestattet und ebenso wird jegliche
Vergütung oder Bonifikation als unzulässig erklärt; auch Waren-
skonti und Umsatzbonus dürfen nicht mehr bewilligt werden.
Das Porto geht zu Lasten des Käufers.

Diese Vorschriften, die nicht nur kaufmännischen Grund-
sätzen entsprechen und nichts Unbilliges enthalten, sondern
auch in anderen Berufsverbänden in dieser oder ähnlicher
Form schon längst eingebürgert sind (es sei z. B. auf die Vor-
Schriften des Grossistenverbandes Schweizer. Manufakturisten
und der schweizerischen Ausrüstungsindustrie hingewiesen),
werden es nunmehr auch anderen Textilorganisafionen erlauben
oder erleichtern, auf diesem Gebiete vorzugehen. So soll der
Schweizer. Wirkereiverein sich ebenfalls mit der Aufstellung
einheitlicher Zahlungs- und Lieferungsbedingungen befassen
und das gleiche wird vom Verband Schweizer. Seidenstoff-
Fabrikanten gemeldet, der gemeinsam mit dem Verband Schwei-
zerischer Seidenwaren-Großhändler Ordnung schaffen möchte.

Das erstrebenswerte Ziel wäre die Durchführung einheit-
licher Zahlungs- und Lieferungsbedingungen für den gesamten
schweizerischen Textilwarenhandel, doch stehen einer solchen

Aufgabe heute noch erhebliche Schwierigkeiten entgegen, die

nicht nur in der Art des Artikels und seiner Verkaufsmöglich-
keiten, sondern auch in der Art der Kundschaft selbst liegen.
Ein bemerkenswerter Anfang ist aber schon damit gemacht,
daß anscheinend allgemein drei Monate (ohne den Liefermonat)
als längstes Ziel betrachtet werden und bei Zahlung inner-
halb 30 Tagen ein Skonto von 2 o/o gewährt wird. Auch mit
der Abschaffung von Valutierungen und von Sondervergütungen
in irgendwelcher Form, und endlich der Belastung der Porto-
und Frachtauslagen, sowie der Berechnung von Vor- und Nach-
Zinsen dürften alle Textilorganisafionen grundsätzlich einig-
gehen, sodaß in absehbarer Zeit immerhin mit der Verwirk-
lichung einheitlicher Bestimmungen wenigstens in den Haupt-
punkten gerechnet werden kann.

Die Ordnung des Zahlungs- und Lieferungsverkehrs steht
und fällt mit der Gewißheit, daß die Gesamtheit der maß-
gebenden Firmen dié Vorschriften peinlich einhält und eine
unabhängige Kontrolle allen beteiligten Firmen dafür bürgt,
daß keine Umgehungen vorkommen. Die glatte Durchführung
wird endlich wesentlich gefördert werden durch das Ver-
sfändnis, das die Kundschaft Maßnahmen solcher Art entgegen-
bringt. In dieser Beziehung ist, wie schon gesagt, auf dem Ge-
biete der Textilindustrie große Vorarbeit geleistet worden und
je mehr Berufszweige und Verbände sich zu einer Ordnung
des Zahlungs- und Lieferungsverkehrs entschließen, desto leich-
ter wird sich auch die Sache bewerkstelligen lassen. Der
Käufer, der von diesen Vorschriften betroffen wird und der
ja in vielen Fällen im Verkehr mit seiner Kundschaft selbst
schon Bestimmungen solcher Art aufgestellt hat, wird er-
kennen, daß die Gewißheit, in bezug auf das Zahlungswesen
gleich, d. h. nicht schlechter behandelt zu werden als sein Mit-
bewerber, die ihm zugemutete Einwilligung wohl wert ist.

Seidenwaren an der internationalen Ausstellung Paris

Die Seidenindustrie kommt in der internationalen Ausstel-
lung für „Kunst und Technik" in Paris in sehr beschränktem
Umfange zur Geltung, da nur die französische Industrie in
einer ihrer Bedeutung und Vielseitigkeif angemessenen Weise

vertreten ist.
Im schweizerischen Pavillon, der ohnedies einen un-

übersichtlichen und nüchternen Eindruck macht und in dem

wohl nur die St. Galler Stickerei und die Uhrenindustrie sich
In einer international würdigen Weise zeigen, nimmt die Seiden-
industrie eine äußerst bescheidene Stellung ein. Zwei Webe-
reien bringen Krawattenstoffe und einige Metall- und andere

Gewebe zur Schau, und eine Handelsfirma hat sich namentlich
mit Dekorationsstoffen eingestellt. Die Darbietung macht einen
dürftigen Eindruck und entspricht in keiner Weise der Bedeu-
tung und Leistungsfähigkeit der Industrie. Da der Verband
schweizerischer Seidenstoff-Fabrikanten eine Beteiligung abge-
lehnt hat, so wäre es wohl richtiger gewesen, von einer Be-
Schickung überhaupt Umgang zu nehmen. Die drei Firmen,
die sich dennoch dazu bereit erklärten, haben dies denn auch

nur auf dringenden Wunsch der Äusstellungsleitung getan.
Die Lyoner Seidenweberei hat es sich angelegen

sein lassen, in Paris erneut den Beweis ihrer Leistungsfähig-
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